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Änderung der Energieverordnung (EnV) und Stromversorgungsverordnung (StromVV): 
Unsere Stellungnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den geplanten Verordnungsänderungen.  
 
Zu den vorgeschlagenen Änderungen der EnV und Strom VV 
 
Wir nehmen den erläuternden Bericht sowie die Änderungen in den Verordnungen zur Kenntnis. 
 
Einmalvergütung: 
Als erstes begrüssen wir die Tatsache, dass die Tarife für die Einmalvergütung nicht geändert 
werden sollen. Zwecks Beförderung des Ausbaus der Photovoltaik schlagen wir dem Bundesrat 
dringend vor, die Anlagengrösse für  Einmalvergütung nach oben nicht zu beschränken. Es soll 
also ab 10 kWp die Wahlfreiheit zwischen Einmalvergütung und KEV-Vergütung bestehen. Wir 
erwarten von dieser Massnahme, das viele grössere Anlagen so realisiert werden können, mit 
Kosten für die KEV Stiftung, welche bloss 30%  KEV Vergütung betragen. Es können so mehr 
PV-Anlagen gebaut werden mit dem gleichen zur Verfügung stehenden Geld. 
 
Begründung der Absenkung der KEV Tarife 
Wir haben mit Interesse Kenntnis genommen von der Argumention des Bundesrats  zur 
geplanten Absenkung der KEV Tarife für PV Anlagen ab 10 kWp. Wir sind mit verschiedenen 
Punkten nicht einverstanden.  

• 40% Eigenverbrauch für 30 kWp Anlagen:  dies ist klar nicht realistisch: Als 
Beispiel einEinfamilienhaus mit 200m2 Dachfläche und 30 kWp PV Anlage, und  
Gesammtstromverbrauch von 6000 kWh/Jahr. Unter diesen Bedingungen ist der 
Eigenverbrauch nur ca. 3000 kWh, d.h. 10% der erzeugten PV Energie  (gemäss 
Kurve von Volker Quasching).  

• Referenzenergiebezugspreis von 21.5 Rp./kWh: dieser Tarif ist unrealistisch für 
eine Zeithorizont von 20-25 Jahren. Im Rahmen der Marktliberalisierung könnte 
dieser Refernzpreis u.U. schon 2018 auf 12-15 Rp/kWh zurückgehen.  Die 
Investoren in eine PV Anlage werden diesen Preis also nicht so anwenden 
können. Die zusätzlichen Fixkosten für einen erweiterten Eigenverbrauch (siehe 
unsere untenstehwenden Ausführungen zur EnV) sind auf Grund der Auflagen 
der Netzbetreiber zur Zeit sehr hoch, und sind, so vermuten wir, in den Kosten 
von 21.5 Rp/kWh nicht berücksichtigt worden. Wenn z.B. die zusätzlichen Zähler 
und Administrativkosten für eine Wohnung mit einem Bezug von 1000 kWh 
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Eigenverbrauch pro Jahr Frs 100 betragen, so ist vermindert dies z.B. den Wert 
des eigenverbrauchten Stroms um ganze 10 Rp/kWh von 21.5 Rp/kWh auf 11.5 
Rp/kWh. 

 
Weitergehende Ausschöpfung des gestzlichen Rahmens /Abbau verbleibender Hindernisse : 
 
Wir möchten jedoch die Frage der KEV Tarife nicht überbewerten, denn das Hauptproblem der 
KEV sind ja nicht die Tarife, sondern der Mangel der Mittel der KEV. Solange der Bundesrat 
selbst sagt, KEV Anmeldungen seien zum heutigen Zeitpunkt unrealistisch, da diese vermutlich 
nie finaziert werden könnten, so scheint eine grosse Diskussion um die Tarife eher eine 
uninteressante Nebendiskussion zu sein, während wichtige andere Möglichkeiten des Gesetzes 
nicht ausgeschöpft werden. 
In diesem Sinne möchten wir den Bundesrat dringend aufrufen, im Rahmen der Gesetze die 
bereits bestehenden Möglichkeiten zur Förderung der umweltfreundlichen photovoltaischen 
Stromerzeugung endlich auszuschöpfen. Insbesondere sollen bestehende Hemnisse 
administrativer und monopolistischer Natur schnellsmöglich abgebaut werden. Das 
Energiegesetz und des Stromversorgungsgesetz bieten hier viele ungenutzte Möglichkeiten. Wir 
sehen die Handlungsmöglichkeiten wie folgt: 
 

- Handlungsbedarf Strom VV: 
o Liberalisierung des Zählerwesens: Gemäss Artikel8, Absatz 2, muss das 

Zuwählerwesen diskriminierungsfrei Dritten offenstehen: 
Art 8, 2: Sie legen dazu transparente und diskriminierungsfreie Richtlinien 
fest, insbesondere zu den Pflichten der Beteiligten, zum zeitlichen Ablauf 
und zur Form der zu übermittelnden Daten. Die Richtlinien müssen 
vorsehen, dass Dienstleistungen im Rahmen des Mess- und 
Informationswesens mit Zustimmung des Netzbetreibers auch von 
Dritten erbracht werden können.  

 
Dieser Artikel soll nun endlich durchgesetzt werden. Weil dies heute nicht der 
Fall ist, werden Lastgangmessungen durch die Netzbetrweiber systematisch zu 
überteuerten Kosten verrechnet. Im Falle einer Liberalisierung erwarten wir, dass 
die Preise von heute Frs 1000-1500 pro Jahr und Messtelle auf ca Frs 300 
zurückgehen werden. Für eine 30 kWp Anlage reduzierten sich damit die  
Gestehungskosten um ganze 3 Rp/kWh. Die Durchsetzung dieser bereits im 
Gesetz festgeschriebenen Liberalisierung des Messwesens erlaubt also eine 
dramatische Kostensenkung der Gesehungskosten für PV Energie, ohne das die 
KEV und der Bund dadurch in irgendeiner Weise belastet werden.  

 
o Grenze für HNK, Lastgangmessung, und ESTI Anmeldung bei 30 kWp: 

Diese Grenzen sollen angehoben werden, zB auf 100 kWp oder besser auf 200 
kWp. Dies ist zB in Deutschland bereits der Fall, ohne dass dadurch 
irgendwelche technischen Probleme entstanden sind. Das Festhalten an den 
tiefen Limiten ist somit nicht technisch begründbar, sondern lediglich ein 
Versuch, den Ausbau der PV mit Zusatzkosten zu behindern. Eine 
Heraufsetzung der 30 kWp Grenze kann z.B. dadurch motiviert werden, dass die 
Jahresvollbetriebstunden der PV ja auch mit ca. 1000 Stunden entsprechend 
klein sind. Es soll in anderen Worten nicht die Leistung, sondern die zu 
erwartende Energiemenge zur Festlegung der  Grenze verwendet werden (z.B. 
100 MWh oder 200 MWh). 
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- Handlungsbedarf Energieverordnung (EnV): 

o Eigenverbrauch: Das Gesetz erlaubt uneingeschränkten Eigenverbrauch pro 
Areal (Art 71, Absatz 4 bis). Die Branche der Netzbetreiber  versucht zur Zeit, 
dieses Recht mit allen Mitteln zu beschränken und zu verteueren (einige wenige 
löbliche Ausnahmen sind ausgeschlossen). Es ist somit dringend notwendig, das 
Recht auf Eigenverbrauch in der  Energieverordnung  zu konkretisieren, und zu 
verhindern, dass die monopolistischen Netzbetreiber den erweiterten 
Eigenverbrauch direkt verhindern, oder über den Umweg von zusätzlichen 
Auflagen völlig unwirtschaftlich machen können. Es muss klar festgehalten 
werden, dass eine einzige Messstelle pro Areal genügt, und dass alles weitere in 
der Freiheit des Grundeigentümers liegt. 

o Abnahmepreis PV Energie: Das Energiegesetz Art 7 verplichtet die VNB zur 
Abnahme der produzierten Energie, nach Abzug des Eigenverbrauchs, 

 „ ....nach marktorientierten Bezugspreisen für gleichwertige Energie. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten“.  

Dazu hat der Bundesrat bisher aber nur eine Empfehlung gemacht 10.2.2010, an 
welche sich die Netzbetreiber nicht halten. Wir fordern deshalb vom Bundesrat, 
in der Energieverordnung einen fairen Minimalpreis für in der Schweiz 
eingespiesene PV Energie festzulegen. Unser Vorschlag ist ein Preis von 
mindestens 10 Rp/kWh. Heute praktizieren gewisse Netzbetreiber Abnahmetarife 
von kleiner als 5 Rp/kWh, mit dem Hinweis auf entsprechende geringe 
Beschaffungskosten auf dem ausländischen Spotmarkt. Dies ist unserer Ansicht 
nach aber keine „gleichwertige Energie“, da diese nur unter Umgehung der 
Schweizer CO2-Gesetzgebung durc h Produktion im Ausland so günstig 
produziert werden kann. Es handelt sich also um deloyale Dumpingpreise, 
welche nicht als Referenzpreis gelten dürfen. Wir erwarten deshalb vom 
Bundesrat die Einführung eines klaren minimalen Rücknahmetarifs für 
erneuerbare Elektrizität, welche insbesondere den Effekt der Umgehung der 
Schweizer CO2-Gestzgebung kompensiert.  

 
Wir danken Ihnen für die sorgfältige Prüfung unserer Bemerkungen und Vorschläge.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
VESE – Verband der unabhängigen Energieerzeuger 
 
 
Für den VESE-Vorstand 
  
 

 
 
Dr. Diego Fischer 
  
Vorstandsmitglied 


